
20-6.6 
___________________________________________ 

 1

 
Satzung 

über die Festsetzung der Steuerhebesätze 
für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer 

_________________________________________________________________ 
 
Aufgrund des § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes, der §§ 1, 2 und 3 
des Kommunalabgabengesetzes sowie des § 25 des Grundsteuergesetzes und 
des § 16 des Gewerbesteuergesetzes ( in den derzeit jeweils geltenden Fassun-
gen ) hat der Stadtrat in seiner Sitzung vom 15. Dezember 2005 folgende Satzung 
beschlossen: 

 
 

§ 1 
 

Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer 
 
 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden für die Haushaltsjahre                      
( Kalenderjahre ) 2006 und 2007 wie folgt festgesetzt: 
 
 
1. Grundsteuer 
 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
 

- Grundsteuer A -    250 v. H. 
 
b) für die Grundstücke 
 

- Grundsteuer B -     340 v. H. 
 
2.  Gewerbesteuer     388 v. H. 
 
 
 

§ 2 
 

Inkrafttreten 
 

Die Satzung tritt am 01. Januar 2006 in Kraft. 
 

 
Homburg, den 15.12.2005 
 
 
 
( Joachim Rippel ) 
Oberbürgermeister 



20-6.6 
______________________________________________________________________________
_ 

 2 

 
 
 

Gem. § 12 Abs. 5 Satz 1 KSVG gelten Satzungen, die unter Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Ge-
setzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zustande gekommen. 

 
 

Feststellung der Rechtskraft der Satzung 
 

Die Satzung über die Festsetzung der Steuerhebesätze für die Grundsteuer 
und die Gewerbesteuer wurde gemäß § 1 der Satzung über die Form der öf-
fentlichen Bekanntmachung in der Kreisstadt Homburg vom 30. Juni 1982 am 
30. Dezember 2005 in der „Saarbrücker Zeitung“ und im „Pfälzischen Merkur“ 
veröffentlicht. 
 
Sie ist gemäß § 12 Abs. 4 KSVG und Artikel 2 dieser Satzung am 01. Januar 
2006  in Kraft getreten. 
 
Homburg, den 09. Januar 2006 
 
 
Der Oberbürgermeister 
 
 
 
 
( Joachim Rippel ) 

 


